
ANFRAGE 

des Abgeordneten Peter Wurm 
an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
betreffend RLB Tirol zahlt Sollzinsen für pandemiebedingte Kreditstundungen 
zurück 

Der Verein für Konsumenteninformation hat folgende Presseaussendung am 12. Juni 
2023 veröffentlicht: 1 

VKI: RLB Tirol zahlt Sollzinsen für pandemiebedingte Kreditstundungen 
zurück 
Einigung mit VKI nach OGH-Urteil - Anmeldung zur VKl-Sammelaktion für 
Betroffene bis 12. 09. 2023 

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hatte im Zusammenhang mit der 
gesetzlich angeordneten Kreditstundung (Kreditmoratorium) beim Obersten 
Gerichtshof (OGH) Anfang 2022 eine Grundsatzentscheidung für betroffene 
Kreditnehmer:innen erwirkt. Nachdem der Verfassungsgerichtshof (VfGH) Ende 
letzten Jahres die Zulässigkeit der relevanten Bestimmungen des „2. Covid-19-
Justiz-Begleitgesetzes" bestätigte, konnte der VKI nun auch mit der Raiffeisen­
Landesbank Tirol AG (RLB-Tirol) eine Einigung erzielen. Demnach werden die 
verrechneten Sollzinsen refundiert, sofern es bei den betroffenen Kund:innen 
durch die Pandemie zu erheblichen Einkommensausfällen gekommen ist und 
daher die Zahlung der Kreditraten im Stundungszeitraum nicht zumutbar war. 
Der VKI startet dazu unter www. verbraucherrecht.atlrlb-tirol eine 
Sammelaktion, zu der sich Betroffene bis 12.09.2023 anmelden können. 

Im „2. Covid-19-Justiz-Begleitgesetz" hatte der Gesetzgeber für den Zeitraum 
von 01.04.2020 bis 31.01.2021 ein Stundungsrecht für Konsumentinnen 
vorgesehen, wenn sie aufgrund der Covid-19-Pandemie ihre laufenden Kredite 
nicht mehr bedienen konnten. Unklar war, ob für diesen Zeitraum Zinsen 
berechnet werden dürfen. Die meisten Bankinstitute, darunter auch die RLB 
Tirol, berechneten die Sollzinsen weiterhin. 

Der VKI konnte bereits Anfang 2022 eine höchstgerichtliche 
Grundsatzentscheidung zu Gunsten der Konsumentinnen gegenüber einem 
anderen Bankinstitut erwirken. Laut Entscheidung des OGH (3 Ob 189/21x) ist 
eine Weiterverrechnung der Sollzinsen im gesetzlichen Stundungszeitraum 
nicht zulässig. 

Nachdem die RLB Tirol betroffenen Kund:innen Sollzinsen im gesetzlichen 
Stundungszeitraum verrechnet hatte, brachte der VKI - im Auftrag des 
Sozialministeriums - eine Verbandsklage gegen die RLB Tirol ein. 

Nach konstruktiven Verhandlungen mit der RLB Tirol konnte der VKI jetzt eine 
außergerichtliche Lösung für die betroffenen Kund: innen erzielen. Die RLB Tirol 
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wird den Betroffenen die im Stundungszeitraum (01 .04.2020 - 31.01.2021) 
verrechneten Sollzinsen bei Kreditverträgen rückerstatten. Voraussetzung ist, 
dass Kund:innen durch die Pandemie erhebliche Einkommensausfälle erlitten 
haben und für sie daher die Zahlung der Kreditraten im Stundungszeitraum nicht 
zumutbar war. Für die Rückerstattung, welche mittels Gutschrift erfolgt, ist die 
kostenlose Anmeldung unter www. verbraucherrecht.atlrlb-tirol erforderlich. 
Eine Teilnahme an der VKl-Aktion ist bis 12.09.2023 möglich. 

Entsprechende Informationen werden in den nächsten Tagen von der RLB Tirol 
an alle betroffenen Kund:innen versandt. Teilnehmen können auch betroffene 
Konsumentinnen, die ihren Kredit bereits zurückbezahlt haben. 

„Es ist erfreulich, dass wir mit der RLB Tirol eine gute Lösung für betroffene 
Konsumentinnen erzielen konnten", kommentiert Mag. Thomas Hirmke, Leiter 
des Bereichs Recht im VKI. Und er ergänzt: „ Wir fordern auch jene Bankinstitute 
auf, die bisher noch keine Refundierung anbieten, dem OGH-Urteil zu folgen 
und die zu viel verrechneten Zinsen an ihre Kund:innen zurückzuzahlen." 

In diesem Zusammenhang richtet der unterfertigte Abgeordnete an den 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
nachstehende 

Anfrage 

1. Wie viele RLB-Tirol-Kunden haben sich bei der außergerichtlichen Regelung, 
die der Verein für Konsumenteninformation (VKI) gegenüber diesem 
Bankinstitut durchgesetzt hat, betreffend der zu Unrecht verrechneten 
Sollzinsen bei Kreditverträgen für den Stundungszeitraum 01 .04.2020 bis 
31 .01 .2021 laut Informationsstand des BMSGPK angemeldet? 

2. Welche Gesamtsumme musste bzw. muss die RLB Tirol laut Informationsstand 
des BMSGPK an die betroffenen Kunden zurückzahlen? 

3. Gegen welche anderen Bank- und Kreditinstitute laufen nach dem 
Informationsstand es BMSGPK derzeit über den VKI Verfahren im 
Zusammenhang mit zu Unrecht verrechneten Sollzinsen bei Kreditverträgen für 
den Stundungszeitraum 01 .04.2020 bis 31.01 .2021? 

4. Werden diese Verfahren des VKI durch das BMSGPK unterstützt? 
a. Wenn ja, in welcher Art und Weise? 
b. Wenn nein, warum nicht? 
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